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Termine Mai 2016 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 

werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 

durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, 

Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.05.2016 13.05.2016 06.05.2016 

Kapitalertragsteuer, 

Solidaritätszuschlag 

Ab dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 

entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 

Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.05.2016 13.05.2016 06.05.2016 

Gewerbesteuer 17.05.2016 20.05.2016 13.05.2016 

Grundsteuer 17.05.2016 20.05.2016 13.05.2016 

Sozialversicherung5 27.05.2016 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 

dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt 

der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 

Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am 

Tag der Fälligkeit erfolgt. 
2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 

Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 

werden. 
3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 

empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 

für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 25.05.2016) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. 

der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 

erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 

auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der 

Mahnbescheid. 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

 für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

 die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

 der Schuldner die Leistung verweigert, 

 besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung 

ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der 

Rechnung besonders hingewiesen wurde. 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 

enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
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Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 

fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 

acht Prozentpunkte (ab 29.07.2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz. 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, 

um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen 

ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen 
Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 01.07.2013: 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteiligun

g 

01.07. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 % 

01.01. bis 30.06.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 

01.07. bis 28.07.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 

29.07. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 % 

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

 

*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 
29.07.2014 geschlossen wurden (und bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn 

die Gegenleistung nach dem 30.06.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen. 

Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 

 Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 
60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 

 Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 

 Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 
Basiszinssatz. 

 Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, 

ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder 
Dienstleistungsempfangs. 

 Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen 

verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) 
erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

 Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten 

und interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig 

von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

 Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 

grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 

Vernichtung von Originalunterlagen durch eine Behörde kann ihr 

negativ ausgelegt werden 
Einen etwas kuriosen Fall hatte das Finanzgericht Münster in einem Prozesskostenhilfe-Verfahren zu 

entscheiden. Einer Familienkasse war ein unterschriebenes Formular „Veränderungsanzeige“ 

eingereicht worden mit der Bitte, das Kindergeld künftig nicht mehr auf das Konto der Kindesmutter, 
sondern auf das Konto des Kindesvaters zu überweisen. Jahre später forderte die Familienkasse 

gezahltes Kindergeld von der Kindesmutter zurück, weil das Kind mit ihr schon seit Jahren in Ägypten 

gelebt hatte. Die Kindesmutter wehrte sich dagegen und behauptete, dass sie die 

Veränderungsanzeige nicht unterschrieben habe und auch nicht die Empfängerin des Kindergelds 
gewesen sei. 

Im Rahmen des Klageverfahrens gegen die Kindergeldrückforderung beantragte sie 

Prozesskostenhilfe. Das Finanzgericht forderte deswegen die Kindergeldakte bei der Familienkasse an, 
um durch einen Sachverständigen einen Handschriftenvergleich durchführen zu lassen, damit 
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festgestellt werden konnte, ob die Kindesmutter die Veränderungsanzeige unterschrieben hatte. Die 

Originalunterlagen waren dort aber nach dem Einscannen vernichtet worden. Weil der 

Sachverständige aber nur die Original-Veränderungsanzeige verwerten konnte, entschied das Gericht, 

dass die Familienkasse ihre Rückforderungsansprüche nicht auf wichtige Originalunterlagen stützen 
dürfe, die sie selbst vernichtet hatte. Der Kindesmutter wurde deshalb die Prozesskostenhilfe gewährt. 

Gewinn aus der Veräußerung eines Betriebs oder einer wesentlichen 

Beteiligung 

Veräußert ein Gesellschafter seine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, an der er innerhalb eines 
Zeitraums von fünf Jahren zu mindestens mit einem Prozent beteiligt war, führt dies zur Besteuerung 

eines Veräußerungsgewinns. Die Ermittlung des Veräußerungsgewinns hat auf den Stichtag der 

Veräußerung zu erfolgen und ergibt sich als Differenz zwischen dem Veräußerungspreis nach Abzug 

der Veräußerungskosten und den Anschaffungskosten. Besteht die Gegenleistung nicht in Geld, 
sondern in Sachwerten, ist eine Bewertung mit dem gemeinen Wert vorzunehmen. Für die 

Wertermittlung kommt es auf die Verhältnisse im Zeitpunkt der Erfüllung an. 

Diese grundsätzliche Aussage ergibt sich aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs. Er hatte den Fall zu 
beurteilen, dass der Veräußerer von Aktien als Gegenleistung kein Geld, sondern neue Aktien einer 

anderen Kapitalgesellschaft erhielt. Der Wert dieser neuen Aktien verringerte sich vom Tag ihrer 

Ausgabe bis zur Übertragung an den Veräußerer. Deshalb war die Frage zu klären, ob für die 
Bewertung der Gegenleistung auf den Tag der Veräußerung oder den Übergabestichtag abzustellen ist. 

Der Bundesfinanzhof gelangte zu dem Ergebnis, dass es bei der Bewertung einer erhaltenen 

Gegenleistung auf die Verhältnisse im Zeitpunkt der Erfüllung ankommt, wenn sie von den 
Verhältnissen im Zeitpunkt der Entstehung abweichen. Veränderungen wertbestimmender Umstände 

wirken auf den Zeitpunkt der Veräußerung zurück. 

Häusliches Arbeitszimmer: Kein Abzug bei gemischt genutzten 

Räumen 

Entgegen einiger Auflockerungsentscheidungen zum Aufteilungsverbot in verschiedenen Bereichen, 
auch bei der Arbeitszimmernutzung, hat der Große Senat des Bundesfinanzhofs nunmehr den 

Rückwärtsgang eingelegt. Er stellt klar, dass bei einem sowohl für die Einkünfteerzielung als auch 

privat genutzten Raum keine sinnvolle Nutzungs- und in Folge Kostenaufteilung möglich ist. Seine 
Entscheidung begründet er zum einen mit dem allgemeinen Wortverständnis und zum anderen mit 

den gesetzgeberischen Motiven zur Anknüpfung an den herkömmlichen Begriff des „häuslichen 

Arbeitszimmers“. Dieser setzt voraus, dass der Raum wie ein Büro eingerichtet ist und nahezu 
ausschließlich zur Erzielung von Einnahmen genutzt wird. Nahezu ausschließlich meint 90 % in Bezug 

auf die Fläche als auch die Zeit. 

Diese Rechtsprechung läuft dem zunehmenden Trend zum häuslichen Arbeitszimmer zuwider. Sie 

berücksichtigt Heimarbeitsplätze nicht, bei denen z. B. Kunststoffteile zusammengebaut oder Textilien 
zusammengenäht werden und die deshalb keinen Bürocharakter erfordern. Auch das Argument der 

schwierigen Überprüfung des Umfangs der Nutzung innerhalb der Wohnung des Steuerpflichtigen wirkt 

nicht wirklich überzeugend. Verständlich ist nur die ablehnende Einstellung zur sog. Arbeitsecke am 
Küchentisch oder im Schlafzimmer, weil hier die privaten Wohnzwecke klar im Vordergrund stehen. 

Kürzung der außergewöhnlichen Belastungen um zumutbare 

Belastung verfassungsgemäß 

Krankheitskosten können als außergewöhnliche Belastungen das steuerpflichtige Einkommen mindern. 

Allerdings ist eine zumutbare Belastung zu berücksichtigen, die sich nach dem Gesamtbetrag der 
Einkünfte, der Veranlagungsform und der Anzahl der Kinderfreibeträge richtet. So müssen bspw. 

Steuerpflichtige mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte von mehr als 51.130 € und zwei Kindern 4 % 

des Gesamtbetrags der Einkünfte selber tragen. Nur der darüber hinausgehende Betrag mindert das 
zu versteuernde Einkommen. 

Beispiel: 

Gesamtbetrag der Einkünfte 60.000 € 

Krankheitskosten 8.000 € 

4 % zumutbare Belastung von 60.000 € 2.400 € 

Minderung des steuerpflichtigen 
Einkommens 

5.600 € 
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Die Kürzung um die zumutbare Belastung ist nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs 

verfassungsgemäß. Er hat dabei einen Vergleich mit Sozialhilfeberechtigten angestellt, die auch nicht 

alle Krankheitskosten von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet bekommen, sondern auch 
bestimmte Eigenanteile tragen müssen. 

Keine kindergeldrechtliche Berufsausbildung bei zeitlich nur 

geringem Umfang eines Studiengangs von fünf 

Semesterwochenstunden 

Für ein noch nicht 25 Jahre altes Kind besteht Anspruch auf Kindergeld (oder Kinderfreibetrag), wenn 
es für einen Beruf ausgebildet wird. Das ist der Fall, wenn ein Kind ein Berufsziel noch nicht erreicht 

hat, sich aber ernstlich und nachhaltig darauf vorbereitet. Eine Berufsausbildung setzt nicht voraus, 

dass sie die Arbeitskraft des Kindes überwiegend beansprucht, und kann daher auch neben einer 

Erwerbstätigkeit erfolgen. Der erforderliche Umfang der Ausbildung richtet sich nach den Umständen 
des Einzelfalls. Wöchentlich zehn Unterrichtsstunden können nach einem älteren Urteil des 

Bundesfinanzhofs ausreichen. 

Diese Rechtsprechung, zehn Stunden pro Woche könnten genügen, erscheint dem Finanzgericht 
Berlin-Brandenburg nicht mehr ausreichend. Das Gericht entschied konkret, dass ein zeitlicher Umfang 

von lediglich fünf Semesterwochenstunden kindergeldrechtlich keine Berufsausbildung ist. 

Voraussichtlich muss sich der Bundesfinanzhof mit diesem Fall beschäftigen. 

Anerkennung eines Mietverhältnisses zwischen Eltern und 

unterhaltsberechtigtem Kind 

Eltern hatten ihrer unterhaltsberechtigten Tochter eine Wohnung in ihrem ansonsten vermieteten 

Haus zur Nutzung als Wohnung überlassen. Ein schriftlicher Mietvertrag wurde zwischen den Parteien 

nicht geschlossen. In ihrer Einkommensteuererklärung beantragten die Eltern, Verluste aus dem 
bestehenden Mietverhältnis anzuerkennen. 

Das Finanzamt lehnte die Anerkennung ab, da Mietzahlungen nicht geflossen sind. Eine erklärte 

Aufrechnung mit einem der Tochter zustehenden Unterhaltsanspruch ist nicht anzuerkennen, da die 
Miete nicht in das Vermögen der Eltern gelangte. 

Auch das Finanzgericht Düsseldorf lehnte die Anerkennung des Mietverhältnisses ab. Nach Auffassung 

des Gerichts setzt die Anerkennung von Gestaltungen zwischen nahen Angehörigen voraus, dass sie 
klar vereinbart, ernsthaft gewollt, tatsächlich durchgeführt sind und inhaltlich dem zwischen fremden 

Dritten Vereinbarten entsprechen. Im Urteilsfall sind Mietzahlungen von der Tochter nicht aus einem 

ihr von den Eltern gewährten Barunterhalt geleistet worden. Eine Verrechnung zwischen gegenseitigen 
und fälligen Ansprüchen ist zwar zulässig, sie muss aber tatsächlich zu den jeweiligen 

Fälligkeitsterminen nachweisbar durchgeführt werden. Dies gilt umso mehr, als die Höhe des 

Unterhaltsanspruchs der Tochter nicht im Einzelnen festgelegt wurde. Auch gibt es keine 

Vereinbarungen über weitere Barunterhaltsleistungen und keine Nachweise über solche Zahlungen. 

Reduzierung von Aktivbezügen kann zur Überversorgung der 

Rentenanwartschaft aus einer Pensionszusage führen 

Übersteigt die Versorgungsanwartschaft aus einer Pensionszusage zusammen mit der 

Rentenanwartschaft der gesetzlichen Rentenversicherung 75 % der am Bilanzstichtag bezogenen 
Aktivbezüge, ist eine Anpassung der Pensionsrückstellung vorzunehmen. Andernfalls ist von einer 

voraussichtlichen Überversorgung auszugehen, die zu einer teilweisen Auflösung der bisher gebildeten 

Rückstellung führt. Diese grundsätzliche Aussage gilt zumindest für den Fall, dass die 

Versorgungsanwartschaft Festbetragsleistungen vorsieht. 

Maßgeblich für die Berechnung einer potentiellen Überversorgung sind die Aktivbezüge des Jahres, für 

das eine Überversorgung errechnet wurde. Es ist nicht auf den hochgerechneten Jahresbetrag des 

zuletzt bezogenen Monatsentgelts abzustellen. 

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf) 
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Teilbetrieb liegt nur bei hinreichend selbstständigem 

Geschäftsbereich vor 

Wird nicht ein ganzer Betrieb, sondern nur ein Teilbetrieb mit Gewinn veräußert, können auch hierfür 

der Veräußerungsfreibetrag und ein ermäßigter Einkommensteuersatz in Betracht kommen. Außerdem 

unterliegen solche Gewinne nicht der Gewerbesteuer. Die Feststellung, ob ein Teilbetrieb vorliegt, 
führt in der Praxis häufig zu Streit mit dem Finanzamt. In einem neuen Urteil hat der Bundesfinanzhof 

die bei einer Gesamtwürdigung zu berücksichtigenden Abgrenzungsmerkmale dargestellt. Dies sind 

beispielsweise: 

 räumliche Trennung vom Hauptbetrieb, 

 eigener Wirkungskreis, 

 gesonderte Buchführung, 

 eigenes Personal, 

 eigene Verwaltung, 

 eigenes Anlagevermögen, 

 ungleichartige betriebliche Tätigkeit, 

 eigener Kundenstamm, 

 eigene interne Organisation. 

Die vorbezeichneten Merkmale müssen zwar nicht alle vorliegen, aber der Teilbetrieb muss ein 
Mindestmaß an Selbstständigkeit gegenüber dem Hauptbetrieb aufweisen. 

Im entschiedenen Fall hatte ein Getränkehandel seinen Geschäftsbereich „Gastronomie“ veräußert, 

der teilweise eigenes Personal hatte und auch teilweise organisatorisch getrennt war. Allerdings waren 
die Betriebsbereiche weder räumlich getrennt, noch waren hierfür eigenständige Buchführungen 

vorhanden. Aus diesem Grunde war nach Auffassung des Gerichts die Gastronomie kein hinreichend 

selbstständiger Geschäftsbereich. Für den Veräußerungsgewinn der Gastronomie konnten deshalb die 

Steuervergünstigungen nicht gewährt werden. 

Vermietung von Parkplätzen an Kfz-Händler ist 

umsatzsteuerpflichtig 

Die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken ist in der Regel von der Umsatzsteuer befreit. Die 

Steuerbefreiung ist ausdrücklich ausgeschlossen für die Vermietung von Plätzen für das Abstellen von 
Fahrzeugen. Umsatzsteuerpflichtig ist demnach die Vermietung aller für das Abstellen von Fahrzeugen 

bestimmten Flächen einschließlich geschlossener Garagen. Die Vermietung von Garagen ist nur dann 

von der Umsatzsteuer befreit, wenn sie mit einer steuerfreien Vermietung (z. B. Wohnraum) eng 
verbunden ist. Dies ist der Fall, wenn der Platz für das Abstellen von Fahrzeugen und das für einen 

anderen Gebrauch bestimmte Grundstück (Wohnraum) Teil desselben Gebäudekomplexes sind und die 

beiden Gegenstände von einem Vermieter an einen Mieter vermietet werden. 

Bisher mussten sich die Gerichte nur mit Fällen beschäftigen, bei denen es um das kurzfristige 
Abstellen von Fahrzeugen ging (umsatzsteuerpflichtig). Ob das längerfristige Abstellen von 

Fahrzeugen zu einer Umsatzsteuerpflicht führt, klärte nun das Niedersächsische Finanzgericht. Das 

Gericht entschied, dass die längerfristige Vermietung von Park- und Abstellplätzen an Kfz-Händler 
umsatzsteuerpflichtig ist. Im Urteilsfall vermietete ein Grundstückseigentümer Grundstücksflächen an 

Kfz-Händler, die auf diesen Flächen einen Handel mit Gebrauchtfahrzeugen betrieben. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Anforderung an eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung 

hinsichtlich Leistungsbezeichnung und Lieferdatum 

Der Vorsteuerabzug aus einer Rechnung setzt voraus, dass diese die gesetzlich geforderten Angaben 

enthält. So muss die ausgestellte Rechnung u. a. die Menge und Art der gelieferten Gegenstände und 

das Lieferdatum enthalten. 

Aufgrund der Leistungsbezeichnung muss es möglich sein, die gelieferten Gegenstände zu 

identifizieren. Bei Kleidungsstücken reichen allgemeine Angaben wie z. B. Jacke, Hose, Rock oder Kleid 

usw. nicht aus. Neben Herstellerangaben oder Angaben einer Eigenmarke ist auch die Benennung von 
Größe, Farbe, Material oder Schnittform notwendig. Die Angabe des Lieferdatums ist auch dann 

erforderlich, wenn dieses Datum mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung übereinstimmt. 

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Hamburg) 
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Vorsteuerabzug: Rückwirkung von Rechnungsberichtigungen 

Der Vorsteuerabzug setzt voraus, dass der Unternehmer als Leistungsempfänger im Besitz einer 

ausgestellten Rechnung ist, in der alle erforderlichen Angaben vollständig und richtig sind. Bei 

unrichtigen und fehlerhaften Rechnungsangaben kann der Vorsteuerabzug erst zu dem Zeitpunkt in 
Anspruch genommen werden, in dem die Rechnung gegenüber dem Rechnungs- und 

Leistungsempfänger berichtigt worden ist. 

Höchstrichterlich noch nicht abschließend geklärt ist die Frage, welche Auswirkungen eine 
Rechnungsberichtigung auf den Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers hat. Ein wenig Klarheit 

verschafft ein Urteil des Finanzgerichts Münster: Im Einspruchsverfahren erfolgte Berichtigungen 

formell fehlerhafter Rechnungen berechtigen rückwirkend zum Vorsteuerabzug, Berichtigungen im 
Klageverfahren dagegen nicht mehr. 

Die bisher ungeklärten Rechtsfragen zur Rückwirkung von Rechnungsberichtigungen wird der 

Bundesfinanzhof hoffentlich bald klären. 

Höhere Umsatzsteuer bei der „Online-Ausleihe“ 

Der Bundesfinanzhof hatte über einen Streitfall zu entscheiden, bei dem es um die Online-Ausleihe 

digitalisierter Sprachwerke (E-Books) ging. Umsätze mit digitalen oder elektronischen Sprachwerken, 

wie auch in diesem Zusammenhang stehende Einräumung von Rechten im Sinne des 
Urheberrechtsgesetzes, unterliegen nicht dem ermäßigten Umsatzsteuersatz. Für eine elektronisch 

erbrachte Dienstleistung ist der Regelsteuersatz anzuwenden. Die Steuersatzermäßigung gilt nur für 

Bücher auf physischen Trägern. 

Digitale Sprachwerke sind keine Bücher im Sinne der Anlage 2 zum Umsatzsteuergesetz. Das ist aus 

dem Unionsrecht abzuleiten, das dem nationalen Umsatzsteuerrecht zugrunde liegt. Danach ist eine 

Steuersatzermäßigung für elektronisch erbrachte Dienstleistungen – wie das Überlassen oder 

Vermieten digitalisierter Bücher – ausdrücklich ausgeschlossen. 

Im konkreten Fall war über die Ausleihe durch Bibliotheken in digitaler Form zu entscheiden. Es ist 

aber davon auszugehen, dass auch die Lieferung von E-Books dieser Beurteilung unterliegt. 

Für Vorsteuerzwecke zu beachten: Frist zur 

Zuordnungsentscheidung von gemischt genutzten Leistungen zum 
Unternehmen endet am 31. Mai 

Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen ist es für den Vorsteuerabzug entscheidend, in welchem 

Umfang eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich vorliegt. Nur wenn eine zumindest teilweise 

Zuordnung zum Unternehmensvermögen erfolgt, ist grundsätzlich der Vorsteuerabzug und in späteren 
Jahren gegebenenfalls eine Vorsteuerberichtigung möglich. 

Ein Unternehmer hat insbesondere dann bestimmte Zuordnungswahlrechte, wenn er einheitliche 

Gegenstände bezieht, die er teilweise unternehmerisch und teilweise nichtunternehmerisch zu 

verwenden beabsichtigt. 

Handelt es sich bei der teilweise nichtunternehmerischen Verwendung um eine nichtwirtschaftliche 

Tätigkeit im engeren Sinne (z. B. ideelle, unentgeltliche Tätigkeit eines Vereins) besteht grundsätzlich 

ein Aufteilungsgebot. Im Wege der Billigkeit ist eine Zuordnung im vollen Umfang zum 
nichtunternehmerischen Bereich möglich. 

Handelt es sich bei der teilweise nichtunternehmerischen Verwendung hingegen um eine 

unternehmensfremde Tätigkeit (z. B. Entnahme für den privaten Bedarf des Unternehmers) hat der 
Unternehmer in der Regel folgende Zuordnungswahlrechte: 

 Der Gegenstand kann insgesamt der unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden. 

 Der Unternehmer kann den Gegenstand in vollem Umfang in seinem nichtunternehmerischen 
Bereich belassen. 

 Der Gegenstand kann im Umfang der tatsächlichen (ggf. zu schätzenden) unternehmerischen 

Verwendung seiner unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden. 

Für eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich bedarf es weiterhin mindestens einer 10%igen 
unternehmerischen Nutzung. 

Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentscheidung zum Unternehmensvermögen mit endgültiger Wirkung 

bis spätestens zum 31.05. des Folgejahres erfolgt sein muss. Die Frist gilt unabhängig von einer 
etwaigen verlängerten Abgabefrist für die Steuererklärung. Wird die Frist versäumt, ist im Zweifel eine 
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spätere Zuordnung zum Unternehmensvermögen ausgeschlossen. Ein Vorsteuerabzug sowie 

gegebenenfalls in späteren Jahren eine Korrektur ist nicht mehr möglich. 

Für Zuordnungen, die den Veranlagungszeitraum 2015 betreffen, muss bis zum 31.05.2016 eine 

Zuordnungsentscheidung erfolgt sein. Teilen Sie diese in Zweifelsfällen zur Sicherheit dem Finanzamt 
schriftlich mit. Sprechen Sie hierzu rechtzeitig Ihren Steuerberater an. 

(Quelle: Bundesministerium der Finanzen) 

Kündigung bei Weigerung, ein Firmenfahrzeug zu nutzen 

Wenn Arbeitgeber den bei ihnen beschäftigten Verkaufsreisenden Firmenfahrzeuge zur Verfügung 
stellen und sie anweisen, diese für die Verkaufsfahrten zu nutzen, haben die betreffenden 

Beschäftigten dem grundsätzlich Folge zu leisten. Weigern sie sich, kann dies zu einer Kündigung des 

Arbeitsverhältnisses führen. Dies hat das Arbeitsgericht Mönchengladbach entschieden. 

Ein Verkaufsreisender, der für seinen Arbeitgeber Kaffee vertrieb, hatte sich geweigert, ein von 

seinem Arbeitgeber gestaltetes Fahrzeug mit roten Radkappen zu nutzen, auf dem nackte, aus 

Kaffeebohnen herausragende Frauenbeine mit halb ausgezogenen roten Pumps zu sehen waren. Der 
Fahrer selbst war homosexuell und sah die Pflicht, das Fahrzeug für seine Verkaufstouren zu 

benutzen, als diskriminierend an. Aufgrund seiner Weigerung, das Fahrzeug zu nutzen, kündigte ihm 

der Arbeitgeber fristlos, hilfsweise unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist. 

Jedenfalls die ordentliche Kündigung hielt das Arbeitsgericht für gerechtfertigt, wobei das 

Kündigungsschutzgesetz nicht zur Anwendung kam, weil es sich um einen Kleinbetrieb handelte. Die 

Pflicht, das Fahrzeug zu nutzen, ergebe sich aus dem Weisungsrecht des Arbeitgebers. Eine 

Diskriminierung des Klägers habe nicht vorgelegen, weil auch andere Verkaufsreisende entsprechend 
gestaltete Firmenfahrzeuge hätten nutzen müssen. Allerdings habe die Kündigung nicht fristlos ohne 

vorherige Abmahnung ausgesprochen werden dürfen, sondern nur unter Einhaltung der gesetzlichen 

Kündigungsfrist. 

Schenkungsanfechtung bei Entgeltzahlung an die freigestellte 

Ehefrau 

Im Insolvenzrecht ist geregelt, dass der Insolvenzverwalter eines Schuldners Zahlungen, welche 

dieser an Dritte vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens noch getätigt hat, unter bestimmten 

Voraussetzungen anfechten und rückgängig machen kann. Dies gilt insbesondere für unentgeltliche 
Leistungen des Schuldners, die in den letzten vier Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens erfolgt sind. Entsprechende Beträge sollen zugunsten der Gläubiger in die 

Insolvenzmasse zurückgeholt werden können, weil die Empfänger in derartigen Fällen nicht als 
schutzwürdig angesehen werden. Diese Regelung ist, wie das Bundesarbeitsgericht klargestellt hat, 

auch auf Zahlungen von Arbeitsentgelt anzuwenden, die der Schuldner an seine von einer 

Arbeitsleistung freigestellte Ehefrau erbracht hat. 

Im konkreten Fall war die Ehefrau zunächst bei dem Schuldner angestellt. Nachdem sich die Eheleute 

getrennt hatten, wurde sie von ihrem Ehemann von der Arbeitsleistung freigestellt. Der Ehemann 

zahlte ihr allerdings auch ohne Gegenleistung das vereinbarte Entgelt von 1.100 € brutto monatlich 
weiter. Nachdem über das Vermögen des Ehemannes das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, 

verlangte der Insolvenzverwalter von der Ehefrau rund 30.000 € zurück. Zu Recht, wie das 

Bundesarbeitsgericht entschied, denn aufgrund der Freistellung von der Arbeitsleistung habe es sich 
um eine unentgeltliche Leistung gehandelt. 

Urlaubsabgeltungsanspruch ist vererbbar 

Auf Arbeitgeber kommen finanzielle Belastungen zu, wenn ein Arbeitnehmer verstirbt. Seine Erben 

können sich nämlich noch nicht genommene Urlaubstage ausbezahlen lassen. Nach den Regelungen 
im Bundesurlaubsgesetz ist der Urlaub abzugelten, wenn dieser wegen der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht mehr gewährt werden kann. Entgegen der ständigen 

Rechtsprechung deutscher Arbeitsgerichte hat das Arbeitsgericht Berlin entschieden, dass der 

Urlaubsabgeltungsanspruch doch vererbbar ist. Grundlage dafür ist eine Entscheidung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union, nach der die Nicht-Vererbbarkeit des Anspruchs gegen 

Europäisches Recht verstößt. Inzwischen hat sich in einem anderen Fall auch das Bundesarbeitsgericht 

angeschlossen und seine langjährige Rechtsprechung geändert. 



 

 
 

 

Seite 8  
 

Hinweis: 
Die steuer- und wirtschaftlichen Informationen für den Monat April 2016 wurden mit Sorgfalt von uns erstellt.  

Dessen ungeachtet können wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte keine Gewähr übernehmen. 

Rechte und Pflichten der Mietparteien bei Stellung eines 

Ersatzmieters 

Wer vorzeitig aus einem längerfristigen Mietverhältnis entlassen werden möchte, muss selbst einen 

geeigneten Nachmieter suchen und dem Vermieter sämtliche Informationen beschaffen, die dieser 
benötigt, um sich ein Bild über die persönliche Zuverlässigkeit und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

machen zu können. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. 

Der Mieter wollte wegen eines Arbeitsplatz- und Wohnortwechsels vorzeitig aus einem für vier Jahre 

abgeschlossenen Mietvertrag entlassen werden. Der Vermieter akzeptierte die Kündigung nicht, bot 
aber an, den Mieter bei Stellung eines geeigneten Nachmieters aus dem Mietverhältnis zu entlassen. 

Wie damals auch vom Mieter, forderte er von einem möglichen Nachmieter eine Erklärung zu den 

Familienverhältnissen, weitere Bonitätsnachweise sowie eine Bescheinigung, dass dieser den 
Mietvertrag vorbehaltlos unterschreiben werde. Zu diesen Bedingungen konnte der Mieter keinen 

Nachmieter finden. Demzufolge forderte der Vermieter weiterhin den Mietzins. 

Nach Auffassung des Gerichts zu Recht. Es obliegt allein dem Mieter, einen geeigneten Nachfolger zu 
benennen, wenn er vom Vermieter eine vorzeitige Entlassung aus dem Mietverhältnis begehrt. Der 

Mieter trägt insoweit das Verwendungsrisiko der Mietsache. Der Vermieter muss sich nicht aktiv an der 

Suche nach einem Nachmieter beteiligen. Vielmehr hat der Mieter alle verlangten Nachweise über die 
Bonität und Zuverlässigkeit des Nachmieters dem Vermieter zu übermitteln. 

Unwirksamkeit von Klauseln in Riester-

Rentenversicherungsverträgen 

Der Bundesgerichtshof hat zwei Teilklauseln in den Bedingungen von Riester-

Rentenversicherungsverträgen eines deutschen Versicherungsunternehmens, welche die 
Kostenüberschussbeteiligung der Versicherungsnehmer betreffen, für intransparent und deshalb 

unwirksam erklärt. 

Nach diesen Klauseln sollte der für die Kostenüberschussbeteiligung maßgebliche 
Zusatzüberschussanteil nur bei Versicherungen mit laufender Beitragszahlung und bestimmten 

Garantiekapitalgrenzen gewährt werden. Diese Regelung ergab sich allerdings erst über eine Kette von 

komplizierten Verweisungen in den Bedingungen bis hin zum jährlichen Geschäftsbericht des 
Versicherers, weshalb das Gericht sie als intransparent beurteilte. 

Verwirkung des Anspruchs auf Trennungsunterhalt wegen 

Zusammenlebens mit einer neuen Partnerin 

Ein länger dauerndes Verhältnis des Unterhaltsberechtigten zu einem neuen Partner kann zur 

Annahme eines Härtegrundes mit der Folge der Unzumutbarkeit einer weiteren uneingeschränkten 
Unterhaltsbelastung für die Unterhaltspflichtigen führen. Das gilt dann, wenn sich die Beziehung in 

einem solchen Maße verfestigt hat, dass sie als eheähnliches Zusammenleben anzusehen und 

gleichsam an die Stelle einer Ehe getreten ist. 

Das hat das Brandenburgische Oberlandesgericht entschieden. In dem der Entscheidung zugrunde 

liegenden Fall nahm ein Ehemann ab dem Monat der Zustellung des Scheidungsantrags seine Ehefrau 

auf Trennungsunterhalt bis zur Rechtskraft der Scheidung in Anspruch. Nach Auffassung des Gerichts 

hat der Antragsteller den Unterhaltsanspruch allerdings verwirkt, weil entgegen seiner eigenen 
Angaben durch Zeugenaussagen festgestellt werden konnte, dass er in diesem Zeitraum in einer 

verfestigten Lebensgemeinschaft lebte. 

Beweisgrundsätze bei streitigen Zahlungsaufträgen im Online-

Banking 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass im Online-Banking bei Erteilung eines Zahlungsauftrags 

unter Einsatz der zutreffenden PIN und TAN die Anwendung der Grundsätze des Anscheinsbeweises 

nicht ausgeschlossen ist. 

Der Anscheinsbeweis ist eine Methode der mittelbaren Beweisführung, die erlaubt, gestützt auf 
Erfahrungssätze Schlüsse von bewiesenen auf zu beweisende Tatsachen zu ziehen. Dem 

Zahlungsdienstleister (Bank) obliegt im Streitfall grundsätzlich der Beweis der Autorisierung des 

Zahlungsvorgangs durch den Zahlungsdienstnutzer (Kontoinhaber). Diesen Beweis kann die Bank im 
Regelfall nicht unmittelbar führen. Zur mittelbaren Beweisführung durch den Anscheinsbeweis muss 

geklärt sein, dass das eingesetzte Sicherungssystem im Zeitpunkt der Vornahme des strittigen 
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Zahlungsvorgangs im Allgemeinen praktisch unüberwindbar war und im konkreten Einzelfall 

ordnungsgemäß angewendet worden ist und fehlerfrei funktioniert hat. Bei einer missbräuchlichen 

Nutzung des Online-Bankings spricht kein Beweis des ersten Anscheins für ein grob fahrlässiges 

Verhalten des Kontoinhabers. 


